
BunDEsminiSTERIum 

FÜR Flnl=lnZEn 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Dr. Karl Renner-Ring 3 

1010 Wien 

~<6/SN - 3-13 /HE: 

Abteilung 11/8 

GZ.41 107212-U/8I9SjZSj 
Himmelpfortgasse 4-8 " 
Postfach 2 
A-1015 Wien 
Telefax: 513 99 93 

Sachbearbeiter: 
MR Dr. Luksch 
Telefon: 
51433/1832 
DVR: 0000078 

~1~~~.i~~~.~~~:~~~3 
Datum: - 9. Dez. 1998 

Betr.: Entwurf einer Novelle zum Rundfunkgesetz 

Verteilt .. al) : .. l .. ? .. t ... 1.J.. 
-I; {IZt~ 

In der Anlage werden 25 Ausfertigungen der ho. Stellungnahme zum Entwurf einer Novelle 

zum Rundfunkgesetz zur gefälligen Kenntnisnahme übermittelt. 

Beilage 

Für die Ri~keit 
der Au~rtigung: 

ftlM<' 

26. November 1998 

Für den Bundesminister: 

i. V. Dr. Luksch 
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BunDEsminiSTERIum 

FÜR Flnl=lnZEn 

An das 

Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst 

Ballhausplatz 2 

1014 Wien 

Betr.: Entwurf einer Novelle zum Rundfunkgesetz 

Abteilung 1//8 

GZ. 41 1072/2-1//8/98 

Himmelpfortgasse 4-8 
Postfach 2 
A-1015 Wien 
Telefax: 513 99 93 

Sachbearbeiter: 
MR Dr. luksch 
Telefon: 
51433/1832 
DVR: 0000078 

Das Bundesministerium für Finanzen beehrt sich, unter Bezugnahme auf den mit do. Schrei­

ben vom 12. Oktober 1998, GZ 601.135/52-V/4/98, übermittelten Entwurf einer Novelle zum 

Rundfunkgesetz folgende Stellungnahme abzugeben: 

Grundsätzlich ist aus ho. Sicht festzustellen, daß die Aussage im ggstl. Gesetzentwurf, wo­

nach keine Kosten anfallen, keinesfalls den Bestimmungen des § 14 Abs. 5 Bundeshaus­

haltsgesetz entspricht. Es wäre daher eine entsprechende Darstellung der finanziellen Aus­

wirkungen auszuarbeiten. 

Weiters wäre zu überprüfen, ob bzw. inwieweit vom Grundsatz der Entgeltlichkeit im ggstl. 

Gesetz Gebrauch gemacht werden könnte. 

Von dieser Stellungnahme ergehen 25 Ausfertigungen an das Präsidium des Nationalrates. 

Für die Richtigkeit 

qer ~~rtigUng: \' 

<G?U\ 
U 

26. November 1998 

Für den Bundesminister: 

LV. Dr. Luksch 
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